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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1928

Norm

EO §294 K

ABGB §451

Rechtssatz

Eine Forderung, für die auf einem Bauwerke ein vertragsmäßiges Pfandrecht durch Urkundenhinterlegung begründet

wurde, ist nach § 294 EO zu pfänden; eine Urkundenhinterlegung zur Begründung des zwangsweisen Pfandrechtes an

dieser Forderung findet nicht statt.
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